
 
 

1. Rock´n´Roll Club Neustadt /Weinstraße e.V. 
___________________________________________________________________________________________________  
 
1.Rock´n´Roll  Club  Neustadt/Weinstraße. e.V.   Hauptstraße 12   67471 Elmstein 

  __________________________________________________________________________________________________  
Telefon (06328) 764                                       Email: 1.Vorsitzender@1rrc-neustadt.de                              Internet:  www.1rrc-neustadt.de 

 

 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den 1. Rock´n´Roll Club Neustadt/Weinstraße e.V. (1. RRC 
NW) 
 
Name, Vorname:  ______________________________________________________________  
 
Strasse/Hausnr.:  ______________________________________________________________ 
 
PLZ/Wohnort:      ______________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:     _____________________      Telefon:   ______________________________ 
 
Email-Adresse:      ______________________________________________________________ 
  

Mit der Abgabe dieses Aufnahmeantrages melde ich mich verbindlich als 
 aktives    passives    Aerobic    Boogie-Woogie  Freedance 

Mitglied des 1. Rock´n´Roll Club Neustadt/Weinstraße e.V. an. 
 
Der Beitrag wird vierteljährlich erhoben und ist jeweils am 1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober eines jeden 
Jahres fällig. Bei späterer Zahlung werden 2,50 € Mahnkosten pro Verzugsmonat erhoben. 
 

Der Vierteljahresbeitrag beträgt 30,00 € für aktive Mitglieder (22,50 € bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres), 
9,00 € für passive Mitglieder und 22,50 € für Aerobic- und Boogie-Woogie-Mitglieder. Bei drei oder mehr 
Personen aus einer Familie (Verwandte 1. Grades) oder Geschwistern bis zum vollendeten 21. Lebensjahr wird 
20 % Familienrabatt gewährt. Ein Wechsel vom aktiven zum passiven Mitglied ist grundsätzlich nur durch 
schriftliche Mitteilung an den Vereinsvorstand  möglich. Die Umwandlung kann nur zum 30.06. oder 31.12.  
erfolgen und muss gemäß Satzung bis spätestens 15.05. (erstes Halbjahr) bzw. 15.11. (zweites Halbjahr) des 
laufenden Geschäftsjahres eingegangen sein. 
 

Die Austrittserklärung ist schriftlich (ggf. aus Beweisgründen per eingeschriebenem Brief oder sonstigem 
Zustellungsnachweis) an den Vorstand zu richten. Die Kündigung kann nur zum 30.06. oder 31.12. erfolgen und 
muss gemäß Satzung bis spätestens 15.05. (erstes Halbjahr) bzw. 15.11. (zweites Halbjahr) des laufenden 
Geschäftsjahres eingegangen sein. Die finanziellen Verpflichtungen für das laufende Kalenderjahr bzw. 
Kalenderhalbjahr werden durch das Ausscheiden oder die Umwandlung nicht berührt. 
 

Der Aufnahmeantrag beinhaltet die Anerkennung der Clubsatzung in der jeweils aktuellen Version. 
 

Einzugsermächtigung:   
 
Bis auf Widerruf erteile ich dem  1. Rock’n´Roll Club Neustadt/Weinstraße e.V. die Ermächtigung, den Beitrag 
von  
 
meinem Konto Nr.      bei der  _______________________________________ 

BLZ: _______________________________  Kontoinhaber __________________________________  
 
einzuziehen. 
 
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Diese Einverständniserklärung kann im Einzelfall durch Widerruf innerhalb von 30 
Tagen nach Belastung gegenüber dem kontoführenden Kreditinstitut widerrufen werden. 
Mit den obigen Bedingungen erkläre ich mich einverstanden. 
 

Ort, Datum:  _______________________________________________________________________________  
 

Unterschrift des Antragstellers:  ______________________________________________________________ 
ggf. Unterschrift des Erziehungsberechtigten, falls Antragsteller noch nicht volljährig ist 
 
Aufnahmebestätigung durch ein Vorstandsmitglied: _________________________________________________ 

In eigener Sache: 
 
 
Nr.                  E-datum               Hz. 


